
ihm übergeordneten staatlichen Organe sind befugt, die Rechtsvorschrift aufzuhe
ben oder zu ändern. Die Aufhebung oder Änderung einer Rechtsvorschrift kann 
nur durch eine andere Rechtsvorschrift erfolgen.

Die sozialistische Gesetzlichkeit, die dem sozialistischen Staat, der sozialisti
schen Gesellschaftsordnung wesenseigen ist, wird in der staatlichen Entschei
dungstätigkeit von allen Organen der sozialistischen Staatsmacht gewahrt und 
gewährleistet.


